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Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW S.  547), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 17. Oktober 2017 (GV.NRW. S. 806), hat die Technische Hochschule Köln die folgende Prüfungs-
ordnung als Satzung erlassen: 



 

Artikel I 
 

Die Prüfungsordnung für den Studiengang Medienrecht und Medienwirtschaft mit dem Abschluss-
grad Master of Laws der Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften der Fachhochschule 
Köln vom 12. August 2014 (Amtliche Mitteilung 34/2014), zuletzt geändert durch Satzung vom 1. Sep-
tember 2016 (Amtliche Mitteilung 43/2016), wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 3 Abs. 1 werden in Satz 2 hinter dem Wort „oder“ das Wort „vergleichbaren“ gestrichen und die 
Worte „eines anderen“ eingefügt sowie hinter dem Wort „mindestens“ das Wort „gut“ eingefügt und die 
Zahlenangabe „2,2“ gestrichen und durch die Angabe „2,5“ ersetzt.   
 
2. In § 3 Abs. 1 wird hinter Satz 2 der folgende Satz 3 eingefügt: 
 
„Ein Studiengang ist einschlägig, wenn er rechtswissenschaftliche Kenntnisse aus Modulen im Umfang 
von zusammen mindestens 60 ECTS-Punkten vermittelt.“  
 
Der bisherige Satz 3 wird zu Satz 4, wobei die Worte „die Vergleichbarkeit und“ gestrichen werden. 
 
 

 
Artikel II 

 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. März 2019 in Kraft und wird in den Amtlichen Mitteilungen der 
Technischen Hochschule Köln veröffentlicht. Sie gilt für alle Studierenden, die ihr Studium im Studiengang 
Medienrecht und Medienwirtschaft an der TH Köln ab dem Sommersemester 2019 aufgenommen haben 
oder aufnehmen werden.  
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissen-
schaften der Technischen Hochschule Köln vom 22. Januar 2019 und nach rechtlicher Überprüfung durch 
das Präsidium der Technischen Hochschule Köln vom 13. März 2019.  
 
 
Köln, den 28. März 2019                Der Präsident 
            der Technischen Hochschule Köln 
                    
 

                 
                               Prof. Dr. Stefan Herzig 
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